
 

U T E    B E R N H A R D T  

An der Dabernack 2 in 15754 Heidesee / OT Kolberg 

Tel. 0172 99 15754 

 

 

 

Die zertifizierte Ausbildung als Kräuter- und Naturwirt*in erfolgt 

durch die Referentin Ute Bernhardt. Sie ist ausgebildet als: 

Zertifizierte Kräuterpädagogin  

der  Gundermann Naturerlebnisschule in Meerbusch 
 

Zertifizierte Waldführerin  

der Wohlleben Waldakademie in Wershofen 
 

Zertifizierte Natur-Resilienz-Trainerin  

der Deutschenn  Akademie für Waldbaden und Gesundheit in St. Martin 
 

qualifizierte Massage- und Wellnesstherapeutin der Akademie für Wellness & 

Prävention in Berlin Zehlendorf für Wellness-, Fusszonenrflex- und   

Indische Warmölmassage 

&  

qualifizierte Aromafachberaterin der Primavera Akademie  

in Oy-Mittelberg 

 

 



Bedingungen für den Erhalt des Zertifikates sind:  
 

● Die Anfertigung einer schriftlichen Abschlussarbeit von 15 Seiten – 

Abgabetermin ist Monat Februar 2026 zum Unterrichtsmodul (persönliche 

Übergabe) – die Abschlussarbeiten verbleiben im Besitz des 

Ausbildungsbetriebes. 

● Das Anlegen eines Herbariums mit 35 Pflanzen, davon 20 Pflanzen mit 

ausführlicher Beschreibung. Dies können Wildpflanzen und Bäume sein.     

Das Herbarium bleibt Eigentum des Auszubildenden und ist nur für die Zeit 

der Einsicht dem Ausbilder zur Verfügung zu stellen. 

● Das Vorstellen des persönlichen Herbariums erfolgt zu den mündlichen 

Prüfungsterminen. 

● Für das Abschlusszertifikat sind alle drei oben genannten 

Voraussetzungen erforderlich, ein Teilabschluss ist nicht möglich und somit 

auch keine einzelne Teilnahmebestätigung. 

● Die fristgerechte Zahlung der Ausbildungsvergütung und der 

fristgemäße Eingang bis zum letzten Unterrichtsmodul der Ausbildung 

im März 2026. Die monatliche Kursgebühr beträgt 159,50 € und ist monatlich 

im Voraus zu entrichten. Einzelheiten stehen im jeweiligen 

Ausbildungsvertrag.  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. Durch die Unterschriften von  
● der Ausbilderin 
● des Vertreters der Ausbilderin  
● und der Auszubildenden  
ist der Vertrag rechtskräftig. 
Eine Kündigung ist nur innerhalb des Widerrufrechts von 14 Kalendertagen 
nach Unterschrift der Vertragsparteien möglich.  
 
Bereits gezahlte Kursgebühren werden nicht rückerstattet. 
Während der gesamten Vertragslaufzeit ist eine Kündigung 
ausgeschlossen. 
 
 

Die Ausbilderin behält sich vor, bei groben Verstößen gegen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, bei Nichtzahlung von Kursgebühren zu den angegebenen Terminen und bei 

unangemessenen Äußerungen im Klassenverband (Beleidigungen und Respektlosigkeit) die 

Auszubildende / den Auszubildenden vom Unterricht ggf. zu suspendieren und im Härtefall den 

geschlossenen Vertrag mit sofortiger Wirkung außerordentlich fristlos zu kündigen. Im Falle einer 

fristlosen Kündigung sind die Kursgebühren weiterhin in voller Höhe zu entrichten. 

Das Modul ist bei einem Ausfall des Kursteilnehmers im Selbststudium zu erarbeiten. Das 

Unterrichtmaterial wird postalisch und per Mail zugesandt. Die Kursgebühr entfällt in diesem Fall 

nicht. Weiterhin erfolgt keine Rückerstattung durch den Ausbildungsbetrieb. 


